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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung beförderungsrechtlicher Vorschriften im 
Eisenbahnbereich (Stand: 16.10.2018) 

Ihre Nachricht vom: 29.10.2018 (E-Mail) 
Unser Zeichen: ER-4/4-Fa 

Sehr geehrte Frau Wallenfels, 

haben Sie recht herzlichen Dank für den fortgeschriebenen Entwurf eines Geset-
zes zur Änderung beförderungsrechtlicher Vorschriften im Eisenbahnbereich 
nach dem Stand vom 16.10.2018. Wir freuen uns, dass dort einige unserer Anre-
gungen eingeflossen sind. Gerne nehmen wir auch zu dem fortgeschriebenen 
Entwurf nochmals kurz wie folgt Stellung: 

Zu Artikel 1 Nr. 1 Buchstabe b (§ 5 Abs. 4a Satz 1 AEG-E): 

Wir regen an, die Angabe „12 a“ durch die Angabe „12a“ zu ersetzen. 

Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe a (§ 5a Abs. 8 Satz 1 AEG-E): 

Wir regen an, die Wörter „gegen die §§ 10 und 12a diese Gesetzes“ durch 
die Wörter „gegen §_ 10 _____ dieses Gesetzes“ zu ersetzen. 

§ 12a AEG betrifft die Fahrgastinformationen und wurde durch Artikel 2 
Nr. 10 des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs im Eisenbahnbereich 
vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2082, 2126) in das Allgemeine Eisen-
bahngesetz eingefügt. Es handelt sich primär um eine eisenbahnregulie-
rungsrechtliche Vorschrift. Dies ergibt sich zum einen aus der amtlichen 
Begründung. Dort heißt es wie folgt: 

„§ 12a fasst die bisherigen Regelungen zur Fahrgastinforma-
tion des bisherigen § 12 Absatz 8 und § 3 Absatz 3 EIBV zu-
sammen. Im Zuge der Aufhebung der EIBV werden die für 
Fahrgäste entscheidenden Informationen in einer Rechts-
vorschrift gebündelt“ (BT-Drs. 18/8334, Seite 255). 
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Dies ergibt sich zum anderen daraus, dass § 12a AEG primär an Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen adressiert ist. Lediglich § 12a Abs. 2 AEG 
betrifft Pflichten der Eisenbahnverkehrsunternehmen. 

Schließlich ergibt der Umkehrschluss aus § 12a Abs. 4 AEG, wonach die 
Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 – die sogenannte „Fahrgastrechteverord-
nung“ – unberührt bleibt, dass § 12a AEG nicht primär zur Durchsetzung 
von Fahrgastrechten, sondern aus eisenbahnregulierungsrechtlichen 
Gründen in das Allgemeine Eisenbahngesetz eingefügt wurde. 

Für die Überwachung der Einhaltung eisenbahnregulierungsrechtlicher 
Vorschriften ist das Eisenbahn-Bundesamt nicht berufen (§ 3 Abs. 1 Satz 
1 i. V. m. § 4 Abs. 1 BEVVG). 

Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstaben d bb (§ 12 Abs. 6 Satz 2 AEG-E): 

Wir regen an, in der amtlichen Begründung klarzustellen, dass die öffent-
lich zugängliche Internetseite „des Eisenbahnverkehrsunternehmens“ 
bzw. die „eigene(n) Internetseite“ des Eisenbahnverkehrsunternehmens 
nicht zwingend von diesem selbst eingerichtet und betrieben werden 
muss. Es muss vielmehr ausreichen, dass die öffentlich zugängliche In-
ternetseite des Eisenbahnverkehrsunternehmens von diesem (mit)ge-
nutzt wird. 

Die Klarstellung hat namentlich Bedeutung für konzernangehörige Un-
ternehmen, die je für sich rechtlich selbstständig sind, aber eine gemein-
same Internetplattform nutzen, welche durch ein wiederum eigenständi-
ges Unternehmen betrieben wird (Beispiel: DB Vertrieb GmbH als Betrei-
berin einer gemeinsamen Plattform für alle DB-konzernangehörigen Ei-
senbahnverkehrsunternehmen). 

Zu Artikel 1 Nr. 3 Buchstaben d bb (§ 12 Abs. 6 Satz 4 AEG-E): 

Die Bekanntmachung von Tarifen und Beförderungsbedingungen erfolgt 
künftig nicht mehr im Tarif- und Verkehrsanzeiger, sondern im Internet 
auf einer öffentlich zugänglichen Internetseite des Eisenbahnverkehrs-
unternehmens. Ausweislich der amtlichen Begründung zu § 12 Abs. 6 
Satz 4 AEG-E soll das Eisenbahnverkehrsunternehmen in seinen Fahr-
zeugen „auf seine Internetseite hinweisen“ müssen, „um Fahrgästen das 
Auffinden zu erleichtern.“ Wir bitten, die Vorschrift zu streichen. Sie ge-
neriert auf Seiten der Eisenbahnverkehrsunternehmen Mehraufwand 
ohne erkennbaren Nutzen für die Fahrgäste. 

Im 21. Jahrhundert sollte man sicher davon ausgehen dürfen, dass ein je-
der Fahrgast ohne Weiteres dazu in der Lage ist, die Webseite des betref-
fenden Eisenbahnverkehrsunternehmens mühelos ausfindig zu machen. 
Der Unternehmensname eines jeden Betreibers – wie z. B. Abellio oder 
NordWestBahn – prangt für gewöhnlich in großen Lettern an den Au-
ßenseiten der Züge und findet sich vielfach auch im Inneren eines jeden 
Fahrzeugs. Vor diesem Hintergrund bringt es keinen erkennbaren Mehr-
wert, den Unternehmensnamen im Inneren der Fahrzeuge mit einem vo-
rangestellten „www.“ und einem nachgestellten „.de“ noch einmal abzu-
bilden. 

Dem gemeinen Fahrgast dürfte der Tarif- und Verkehrsanzeiger gänzlich 
unbekannt sein. Gleichwohl funktionierte das Reisen in den vergangenen 
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Jahrzehnten auch ohne einen Hinweis darauf, dass die Tarife und Beför-
derungsbedingungen des betreffenden Eisenbahnverkehrsunternehmens 
im Tarif- und Verkehrsanzeiger veröffentlicht sind. Im Übrigen kommen 
auch alle anderen Beförderer – Busse, Straßenbahnen, Taxen usw. – ohne 
ausdrücklichen Hinweis auf die Fundstelle ihrer Tarife in jedem Fahr-
zeug aus. Im Eisenbahnbereich ist ein solcher Hinweis ebenfalls unnötig. 

Die Vorschrift generiert vielmehr einen unnützen Mehraufwand auf Sei-
ten der Unternehmen. Es müssten sämtliche Wagen – idealerweise in je-
dem Türbereich und jeweils an beiden Fahrzeugseiten – mit entspre-
chenden Aufklebern versehen werden. Dies stößt namentlich auch dann 
auf Probleme, wenn Wagen verschiedener Eisenbahnverkehrsunterneh-
men – wie im internationalen Fernverkehr nicht unüblich – „durchge-
tauscht“ werden. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass nach Maßgabe des § 305a BGB 
Tarife und Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen auch ohne Ein-
haltung der üblichen Publizitätserfordernisse gelten. 

Zu Artikel 2: 

Wir regen an, im Einleitungssatz das Wort „Allgemeinen“ durch das Wort 
„Allgemeine_“ zu ersetzen. 

Zur Begründung zu Artikel 1 „Zu Nummer 1 Buchstabe b (§ 5 Absatz 4a – neu): 

Wir regen an, im letzten Satz das Wort „Eisenbahnbundesamt“ durch die 
Bezeichnung „Eisenbahn-Bundesamt“ zu ersetzen. 

Abschließend kommen wir nochmals auf § 12 Abs. 7 Satz 1 AEG zurück: Für Ver-
einbarungen von Eisenbahnverkehrsunternehmen und für Vereinbarungen von 
Eisenbahnverkehrsunternehmen mit anderen Unternehmen, die sich mit der 
Beförderung von Personen befassen, sowie für Beschlüsse und Empfehlungen 
von Vereinigungen dieser Unternehmen gilt § 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen (GWB) nicht, soweit sie im Interesse einer ausreichenden 
Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personen-
nahverkehr und einer wirtschaftlichen Verkehrsgestaltung erfolgen und einer 
Integration der Nahverkehrsbedienung, insbesondere durch Verkehrskooperati-
onen, durch die Abstimmung und den Verbund von Beförderungsentgelten und 
durch die Abstimmung der Fahrpläne dienen. 

Der Vorentwurf eines Gesetzes zur Änderung beförderungsrechtlicher Vor-
schriften im Eisenbahnbereich nach dem Stand vom 27.07.2018 sah eine Aus-
weitung des Anwendungsbereichs des § 12 Abs. 7 Satz 1 AEG auf den gesamten 
Eisenbahnpersonenverkehr vor. Kooperationen auch unter Beteiligung von 
Fernverkehrsunternehmen wären damit ebenfalls möglich, ohne gegen das Kar-
tellverbot des § 1 GWB zu verstoßen. Die beabsichtigte Änderung ist im aktuellen 
Entwurf wieder entfallen. 

Mit Blick auf den geplanten Deutschland-Takt regen wir an, den Vorentwurf 
hier wieder aufleben zu lassen. Ein Deutschland-Takt wird ohne die Abstim-
mung von Tarifen auch mit Fernverkehrsunternehmen nicht möglich sein. Es 
bedarf also auch insoweit einer Freistellung von dem Kartellverbot des § 1 GWB. 
Es dürfte kaum anzunehmen sein, dass Artikel 101 AEUV eine allein im Interesse 
der Fahrgäste erfolgende gemeinsame Aufstellung durchgehender Tarife verhin-
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dern will und insoweit einer Kooperation von Eisenbahnverkehrsunternehmen 
im Tarifbereich entgegensteht. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Dr. Martin Henke 
Geschäftsführer Eisenbahnverkehr 


